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Kundmachung 
 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Großriedenthal hat in seiner Sitzung am 05.10.2010 aufgrund 

der NÖ Bauordnung 1996 folgende  

 

Verordnung 
 

beschlossen: 

 

 

Aufgrund der Ermittlung der durchschnittlichen Höhe der Kosten der Herstellung von  

Aufschließungsstraßen im Sinne des § 38 Abs. 6 NÖ Bauordnung 1996, LGBl. 8200 wird der  

Einheitssatz zur Berechnung der Aufschließungsabgabe mit € 450,- festgesetzt. 

 

Diese Verordndung tritt am 1.1.2011 in Kraft. 

Die Verordnung vom 21.6.2001 tritt gleichzeitig außer Kraft. 

 

 

      Der Bürgermeister: 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

angeschl. am :    20.10.2010 

abgen. am: 
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